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KURZE BEGRÜNDUNG

Das vorgeschlagene Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation soll einen 
gemeinsamen Rahmen für spezifische Förderprogramme der Gemeinschaft und relevante 
Teile anderer Gemeinschaftsprogramme in Bereichen schaffen, die für die Förderung der 
Produktivität, der Innovationskapazität und des nachhaltigen Wachstums in Europa von 
entscheidender Bedeutung sind, während gleichzeitig ergänzende Umweltaspekte behandelt 
werden.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt diese Initiative, die mehr Kohärenz und Synergie 
zwischen den einschlägigen Programmen und Instrumenten der Gemeinschaft herbeiführen 
soll.

Das Rahmenprogramm soll von 2007 bis 2013 mit einer Mittelausstattung von 4,21 Mrd. 
Euro laufen. Es soll drei Teilprogramme umfassen:

 Programm für unternehmerische Initiative und Innovation,
 Programm zur Unterstützung der IKT-Politik (Informations- und 

Kommunikationstechnologie),
 Programm „Intelligente Energie – Europa“.

Dem Verfasser ist die wichtige Rolle der KMU für die Wirtschaft der EU bewusst. Deshalb 
begrüßt er, dass die KMU in den Mittelpunkt der neuen Programme und der neuen Strategie 
gestellt werden.

Die spezifischen Programme und Instrumente sollen den Unternehmen die Anpassung an den 
Strukturwandel erleichtern, ein die unternehmerische Initiative und die 
Unternehmenszusammenarbeit förderndes Umfeld unter besonderer Berücksichtigung der 
KMU schaffen und eine bessere Ausnutzung des Innovationspotenzials von Unternehmen 
begünstigen.

Die Gemeinschaft muss sich zudem eine solide analytische Grundlage schaffen, um die 
Politikgestaltung in den Bereichen KMU, unternehmerische Initiative, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Wirtschaftszweigen zu unterstützen. Eine solche 
Grundlage wird der auf nationaler Ebene in diesen Bereichen vorhandenen Information einen 
Mehrwert verleihen.

Die Gemeinschaft sollte für die gemeinsame Entwicklung von Wettbewerbsstrategien für 
Industrie- und Dienstleistungssektoren sorgen. Sie sollte zudem bewährte Verfahren in 
Zusammenhang mit dem Unternehmensumfeld und der Unternehmenskultur fördern, 
einschließlich der sozialen Verantwortung der Unternehmen und der Chancengleichheit für 
Mann und Frau, und Unternehmensgründungen fördern.

Das Programm für unternehmerische Initiative und Innovation sollte den sich ändernden 
finanziellen Bedürfnissen der KMU, ihrem Bedarf an unternehmensnaher Finanzierung und 
ihrer notwendigen Anpassung an neue finanzielle Rahmenbedingungen Rechnung tragen, 
dabei jedoch Marktverzerrungen vermeiden.
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Der Verfasser hat Änderungen am Text der Kommission vorgeschlagen, durch die im 
Wesentlichen Elemente der Beschäftigungs- und Sozialpolitik eingebracht werden sollen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Um einen Beitrag zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der 
Innovationskapazität in der Gemeinschaft, 
zur Entwicklung der Wissensgesellschaft 
und zur nachhaltigen Entwicklung auf der 
Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums zu leisten, sollte ein 
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation (nachfolgend „das 
Rahmenprogramm“) eingerichtet werden.

(2) Um einen Beitrag zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit – zwecks Erreichung 
des in Lissabon festgelegten Ziels der 
Vollbeschäftigung – und der 
Innovationskapazität in der Gemeinschaft – 
zwecks Förderung des sozialen Fortschritts 
und Zusammenhalts–, zu leisten und um 
zur Entwicklung der Wissensgesellschaft 
und zur nachhaltigen Entwicklung auf der 
Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums beizutragen, sollte 
ein Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(nachfolgend „das Rahmenprogramm“) 
eingerichtet werden.

Begründung

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation müssen in der Gemeinschaft gefördert werden, denn die 
positiven Ergebnisse dieser Maßnahmen werden letztendlich den Bürgern der Europäischen 
Union und insbesondere den Arbeitnehmern zugute kommen. Das endgültige Ziel aller 
Maßnahmen im Rahmen des vorliegenden Aktionsprogramms ist also die Erreichung der  
Vollbeschäftigung im Sinn der Lissabon-Strategie.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 3

(3) Dies steht im Einklang mit der 
Mitteilung der Kommission für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
„Zusammenarbeit für Wachstum und 
Arbeitsplätze - ein Neubeginn für die 
Strategie von Lissabon“, in der Maßnahmen 
für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
und zur Stärkung der Anziehungskraft 
Europas für Investoren und Arbeitskräfte 
gefordert werden und daran erinnert wird, 
dass die unternehmerische Initiative 
gefördert, ausreichendes Risikokapital für 
die Gründung von Unternehmen bereit 
gestellt und eine starke industrielle Basis in 
Europa erhalten werden muss, während 
Innovationen und insbesondere Öko-
Innovationen, das sind Innovationen mit 
Bezug zu oder unter Nutzung von 
Umwelttechnologien, die Verbreitung von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und die 
schonende Nutzung der Ressourcen 
gefördert werden sollten. Ausschlaggebend 
für die Wettbewerbsfähigkeit sind zwar 
weitgehend die Vitalität der Wirtschaft, die 
Offenheit der Märkte und die 
Rahmenbedingungen, insbesondere 
innovationsfreundliche rechtliche 
Rahmenbedingungen, doch spielt auch die 
Förderungspolitik der Gemeinschaft eine 
Rolle, indem sie durch Mobilisierung von 
Hilfe und finanzielle Zuwendungen dort 
tätig wird, wo der Markt versagt.

(3) Dies steht im Einklang mit der 
Mitteilung der Kommission für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
„Zusammenarbeit für Wachstum und 
Arbeitsplätze - ein Neubeginn für die 
Strategie von Lissabon“, in der Maßnahmen 
für ausgewogenes Wirtschaftswachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit und zur Stärkung 
der Anziehungskraft Europas für Investoren 
und Arbeitskräfte gefordert werden und 
daran erinnert wird, dass die 
unternehmerische Initiative gefördert, 
ausreichendes Risikokapital für die 
Gründung von Unternehmen bereit gestellt, 
die Anzahl der Arbeitsplätze gesteigert und 
deren Qualität merklich verbessert und eine 
starke industrielle Basis in Europa erhalten 
werden muss, während Innovationen und 
insbesondere Öko-Innovationen, das sind 
Innovationen mit Bezug zu oder unter 
Nutzung von Umwelttechnologien, die 
Verbreitung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und die 
schonende Nutzung der Ressourcen 
gefördert werden sollten. Ausschlaggebend 
für die Wettbewerbsfähigkeit sind zwar 
weitgehend die Vitalität der Wirtschaft, die 
Offenheit der Märkte und die 
Rahmenbedingungen, insbesondere 
innovationsfreundliche rechtliche 
Rahmenbedingungen und ausgebildete 
Arbeitskräfte sowie den sozialen 
Zusammenhalt in Europa, doch spielt auch 
die Förderungspolitik der Gemeinschaft eine 
Rolle, indem sie durch Mobilisierung von 
Hilfe und finanzielle Zuwendungen dort 
tätig wird, wo der Markt versagt.

Begründung

Die Gründung von mehr Unternehmen und die Förderung des Unternehmergeistes können 
und müssen nicht nur zur Erschließung von Arbeitsplätzen auf dem Markt beitragen, sondern 
auch zur Verbesserung bestehender Arbeitsplätze.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 10

(10) Damit Förderung nur gewährt wird, wo 
der Markt versagt und Marktverzerrungen 
vermieden werden, sollte die Förderung aus 
Mitteln des Rahmenprogramms den 
gemeinschaftlichen Regeln für staatliche 
Beihilfen und den sie flankierenden 
Rechtsinstrumenten sowie den geltenden 
gemeinschaftlichen KMU-Definition 
entsprechen.

(10) Damit Förderung nur gewährt wird, wo 
der Markt versagt - einschließlich des 
Versagens des Arbeitsmarktes, und 
Marktverzerrungen vermieden werden, die 
unter anderem auch einen weiteren Anstieg 
der Arbeitslosigkeit bedeuten können, sollte 
die Förderung aus Mitteln des 
Rahmenprogramms den gemeinschaftlichen 
Regeln für staatliche Beihilfen und den sie 
flankierenden Rechtsinstrumenten sowie den 
geltenden gemeinschaftlichen KMU-
Definition entsprechen.

Begründung

Nicht nur das Funktionieren des Produkt- und Kapitalmarktes ist von Bedeutung, sondern 
auch das reibungslose Funktionieren des Arbeitsmarktes, der notfalls, und wenn besondere 
Schwierigkeiten dies erforderlich machen, von der Gemeinschaft durch angemessene 
Finanzierungsmaßnahmen entsprechende Aufmerksamkeit erhalten muss.

Änderungsantrag 4
Erwägung 12

(12) Das Rahmenprogramm und seine 
spezifischen Programme sollten regelmäßig 
überwacht und bewertet werden, damit 
gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen 
werden können.

(12) Das Rahmenprogramm und seine 
spezifischen Programme sollten regelmäßig 
überwacht werden. Hierzu hat die 
Kommission in Bezug auf jedes der 
spezifischen Programme einen jährlichen 
Durchführungsbericht auszuarbeiten, der 
die Ausführung, die Ergebnisse und die 
Auswirkungen in finanzieller Hinsicht 
betrifft. Das Rahmenprogramm und die 
spezifischen Programme sind auszuwerten, 
damit gegebenenfalls Anpassungen 
vorgenommen werden können.

Begründung

Durch diese Änderung soll in begrenztem Umfang klargestellt werden, wie die Programme zu 
überwachen und auszuwerten sind. Der Wortlaut dieser Erwägung ist zu ungenau.
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Änderungsantrag 5
Erwägung 18

(18) Der Europäische Investitionsfonds 
(EIF) ist eine spezielle Einrichtung der 
Gemeinschaft, die Risikokapital und 
Bürgschaftsfazilitäten für KMU bereitstellt. 
Er trägt zur Verwirklichung der Ziele der 
Gemeinschaft bei, u. a. zur Schaffung einer 
wissensbasierten Gesellschaft, Innovation, 
Wachstum, Beschäftigung und zur 
Förderung des Unternehmergeistes. Der EIF 
gewährleistet die erforderliche Kontinuität 
bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen und hat dabei 
bereits umfassende Erfahrungen gesammelt. 
Die Rolle des EIF bei der Verwaltung der 
gemeinschaftlichen Finanzinstrumente für 
KMU im Namen der Kommission wurde 
von unabhängigen Sachverständigen als 
vorbildliche Lösung angesehen. Der EIF 
besitzt auch die Kompetenz zur Förderung 
neuer, von den Mitgliedstaten als 
Partnerschaften zwischen öffentlichen und 
privaten Stellen initiierter Maßnahmen, die 
darauf gerichtet sind, zum Nutzen 
innovativer kleiner Unternehmen 
Risikokapital von den Kapitalmärkten 
anzuziehen.

(18) Der Europäische Investitionsfonds 
(EIF) ist eine spezielle Einrichtung der 
Gemeinschaft, die Risikokapital und 
Bürgschaftsfazilitäten für KMU bereitstellt. 
Er trägt zur Verwirklichung der Ziele der 
Gemeinschaft bei, u. a. zur Schaffung einer 
wissensbasierten Gesellschaft, Innovation, 
Wachstum, Beschäftigung und zur 
Förderung des Unternehmergeistes. Der EIF 
gewährleistet die erforderliche Kontinuität 
bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen und hat dabei 
bereits umfassende Erfahrungen gesammelt. 
Die Rolle des EIF bei der Verwaltung der 
gemeinschaftlichen Finanzinstrumente für 
KMU im Namen der Kommission wurde 
von unabhängigen Sachverständigen als 
vorbildliche Lösung angesehen. Der EIF 
besitzt auch die Kompetenz zur Förderung 
neuer, von den Mitgliedstaten als 
Partnerschaften zwischen öffentlichen und 
privaten Stellen initiierter Maßnahmen, die 
darauf gerichtet sind, zum Nutzen 
innovativer kleiner Unternehmen 
Risikokapital von den Kapitalmärkten 
anzuziehen und für von Frauen oder 
Familien geleitete flexible Unternehmen, 
die innovative Technologien einsetzen, 
Mikrofinanzierungsfazilitäten zu schaffen. 
Es gilt die Publizität der EIF-Maßnahmen, 
besonders im Zusammenhang mit KMU, zu 
verbessern.

Begründung

Der EIF trägt wesentlich zur Unterstützung von KMU bei, doch kommen die Maßnahmen bei 
den hauptsächlich Beteiligten, den KMU, noch immer nicht deutlich genug zur Geltung.

Änderungsantrag 6
Erwägung 20
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(20) Dienstleistungen zur Unterstützung von 
Unternehmen und Innovation spielen bei der 
Gewährleistung des Zugangs von KMU zu 
Informationen über die Funktionsweise und 
Möglichkeiten des Binnenmarktes für Waren 
und Dienstleistungen sowie beim 
transnationalen Transfer von Innovationen, 
Wissen und Technologie eine wichtige 
Rolle. Sie verschaffen KMU Information 
nicht nur über die sie betreffenden 
geltenden, sonder auch über die künftigen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
sodass sie sich rechtzeitig und 
kostenwirksam auf sie einstellen können. In 
Bewertungen durch unabhängige Stellen 
wurde betont, dass die übergreifende Rolle 
der europäischen Dienste zur Unterstützung 
von Unternehmen gestärkt werden müsse. 
Das gilt für die Verbreitung von Information 
über Gemeinschaftsprogramme und für die 
Förderung der Beteiligung von KMU an 
solchen Programmen, vor allem am 
Rahmenprogramm der Gemeinschaft für 
Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration. In Bewertungen wurde 
ferner gesagt, dass der Austausch zwischen 
der Kommission und KMU erleichtert 
werden müsse.

(20) Dienstleistungen zur Unterstützung von 
Unternehmen und Innovation spielen bei der 
Gewährleistung des Zugangs von KMU zu 
Informationen über die Funktionsweise und 
Möglichkeiten des Binnenmarktes für Waren 
und Dienstleistungen sowie beim 
transnationalen Transfer von Innovationen, 
Wissen und Technologie eine wichtige 
Rolle. Sie verschaffen KMU Information 
nicht nur über die sie betreffenden 
geltenden, sonder auch über die künftigen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
besonders arbeits- und sozialrechtliche 
Vorschriften, sodass sie sich rechtzeitig und 
kostenwirksam auf sie einstellen können. In 
Bewertungen durch unabhängige Stellen 
wurde betont, dass die übergreifende Rolle 
der europäischen Dienste zur Unterstützung 
von Unternehmen gestärkt werden müsse. 
Das gilt für die Verbreitung von Information 
über Gemeinschaftsprogramme und für die 
Förderung der Beteiligung von KMU an 
solchen Programmen, vor allem am 
Rahmenprogramm der Gemeinschaft für 
Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration. In Bewertungen wurde 
ferner gesagt, dass der Austausch zwischen 
der Kommission und KMU erleichtert 
werden müsse.

Begründung

Arbeits- und Sozialrecht ist ein wichtiger Teil desjenigen geltenden Rechts, das für 
Unternehmen, besonders KMU, belastend wirken kann. Deshalb ist die Unterrichtung über 
dieses (künftige) Sozialrecht von besonderer Bedeutung.

Änderungsantrag 7
Erwägung 21

(21) Die Gemeinschaft muss sich eine solide 
analytische Grundlage schaffen, um die 
Politikgestaltung in den Bereichen KMU, 
unternehmerische Initiative, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit in den 
Industriesektoren zu unterstützen. Eine 
solche Grundlage wird der vorhandenen 

(21) Die Gemeinschaft muss sich eine solide 
analytische Grundlage schaffen, um die 
Politikgestaltung in den Bereichen KMU, 
unternehmerische Initiative, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit in den 
Industriesektoren zu unterstützen. Eine 
solche Grundlage wird der vorhandenen 
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Information auf nationaler Ebene in diesen 
Bereichen einen Mehrwert verleihen. Die 
Gemeinschaft sollte für die gemeinsame 
Entwicklung von Wettbewerbsstrategien für 
Industrie- und Dienstleistungssektoren und 
für die Förderung von bewährten Verfahren 
in Zusammenhang mit dem 
Unternehmensumfeld und der 
Unternehmenskultur sorgen, einschließlich 
der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen und der Chancengleichheit 
für Mann und Frau, und 
Unternehmensgründungen fördern.

Information auf nationaler Ebene in diesen 
Bereichen einen Mehrwert verleihen. Die 
Gemeinschaft sollte für die gemeinsame 
Entwicklung von Wettbewerbsstrategien für 
Industrie- und Dienstleistungssektoren sowie 
die Förderung bewährter Verfahren und der  
Nutzung von Erfahrungen in Bezug auf 
das Unternehmensumfeld sorgen, außerdem 
für eine stetige Verbesserung des 
Ausbildungsniveaus von Arbeitnehmern, 
die Entwicklung von Unternehmenskultur  
für Frauen ebenso wie Männer, für die 
soziale Verantwortung von Unternehmen, 
ausgehend von dem Grundsatz der 
Chancengleichheit für Mann und Frau in 
den Bereichen Ausbildung, Beschäftigung 
und lebenslanges Lernen.

Änderungsantrag 8
Erwägung 22

(22) Auf der Tagung des Europäischen Rates 
am 20. und 21. März 2003 wurde der 
Innovation und der unternehmerischen 
Initiative eine Vorrangstellung eingeräumt 
und darauf hingewiesen, dass Europa mehr 
tun muss, um Ideen in tatsächlichen 
Mehrwert umzusetzen. Es wurden weitere 
Maßnahmen gefordert, um die 
Rahmenbedingungen für die 
Innovationstätigkeit von Unternehmen zu 
schaffen. Das lineare Innovationsmodell, bei 
dem davon ausgegangen wird, dass 
Forschung direkt zur Innovation führt, 
erwies sich als nicht ausreichend, um die 
Innovationsleistung zu erklären und 
angemessene innovationspolitische 
Reaktionen zu entwerfen. Die Anerkennung 
der Tatsache, dass Unternehmen der Kern 
des Innovationsprozesses sind, Finanzmittel 
zur Förderung der Innovationstätigkeit von 
Unternehmen und der Umsetzung von 
Innovationen in marktfähige Produkte sowie 
der Innovationssteuerung und -kultur 
werden deshalb Teil des neuen 

(22) Auf der Tagung des Europäischen Rates 
am 20. und 21. März 2003 wurde der 
Innovation und der unternehmerischen 
Initiative eine Vorrangstellung eingeräumt 
und darauf hingewiesen, dass Europa mehr 
tun muss, um Ideen in tatsächlichen 
Mehrwert umzusetzen. Es wurden weitere 
Maßnahmen gefordert, um die 
Rahmenbedingungen für die 
Innovationstätigkeit von Unternehmen zu 
schaffen. Das lineare Innovationsmodell, bei 
dem davon ausgegangen wird, dass 
Forschung direkt zur Innovation führt, 
erwies sich als nicht ausreichend, um die 
Innovationsleistung zu erklären und 
angemessene innovationspolitische 
Reaktionen zu entwerfen. In Anerkennung 
der Tatsache, dass Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter der Kern des 
Innovationsprozesses sind, sollten 
Finanzmittel zur Förderung der 
Innovationstätigkeit von Unternehmen und 
einer zielgerichteteren Einbeziehung der 
unternehmerischen Initiative als eines 
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Rahmenprogramms, und insbesondere des 
spezifischen Programms für 
unternehmerische Initiative und Innovation 
sein. Dadurch dürfte auch sichergestellt 
werden, dass die Innovationstätigkeit zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
beiträgt und auf Unternehmensebene 
praktisch umgesetzt wird. Auf der Tagung 
des Europäischen Rates am 25. und 
26. März 2004 wurde ferner darauf 
hingewiesen, dass saubere Technologien 
notwendig sind, um die möglichen 
Synergien zwischen Unternehmen und 
Umwelt vollständig zu nutzen. Die 
Förderung der Öko-Innovation, die auch 
innovative saubere Technologien umfasst, 
kann helfen, deren Potenzial zu nutzen.

wichtigen Einsatzbereichs auf allen 
Ausbildungsebenen sowie zur Förderung 
der Umsetzung von Innovationen in 
marktfähige Produkte sowie der 
Innovationssteuerung und -kultur deshalb 
Teil des neuen Rahmenprogramms und 
insbesondere des spezifischen Programms 
für unternehmerische Initiative und 
Innovation sein. Dadurch dürfte auch 
sichergestellt werden, dass die 
Innovationstätigkeit zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und auf 
Unternehmensebene praktisch umgesetzt 
wird. Auf der Tagung des Europäischen 
Rates am 25. und 26. März 2004 wurde 
ferner darauf hingewiesen, dass saubere 
Technologien notwendig sind, um die 
möglichen Synergien zwischen 
Unternehmen und Umwelt vollständig zu 
nutzen. Die Förderung der Öko-Innovation, 
die auch innovative saubere Technologien 
umfasst, kann helfen, deren Potenzial zu 
nutzen. Zugleich gibt es bei den 
Mitarbeitern auf allen 
Unternehmensebenen ungenutztes 
Potenzial und einen großen Fundus an 
Wissen. Dieses Wissen sollte zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der unternehmerischen Initiative 
genutzt werden.

Änderungsantrag 9
Erwägung 27

(27) IKT bilden das Rückgrat der 
wissensbasierten Wirtschaft. Sie sind für 
rund die Hälfte des Produktivitätszuwachses 
in modernen Volkswirtschaften 
verantwortlich und liefern einzigartige 
Lösungen für die wichtigsten 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Die 
Verbesserung von Dienstleistungen des 
öffentlichen Sektors und von allgemeinem 
Interesse muss in enger Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Gemeinschaftspolitiken 
erfolgen, z. B. in den Bereichen öffentliche 

(27) IKT bilden das Rückgrat der 
wissensbasierten Wirtschaft. Sie sind für 
rund die Hälfte des Produktivitätszuwachses 
in modernen Volkswirtschaften 
verantwortlich und liefern einzigartige 
Lösungen für die wichtigsten 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Die 
Verbesserung von Dienstleistungen des 
öffentlichen Sektors und von allgemeinem 
Interesse muss in enger Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Gemeinschaftspolitiken 
erfolgen, z. B. in den Bereichen öffentliche 
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Gesundheit, allgemeine und berufliche 
Bildung, Umwelt, Verkehr, Entwicklung des 
Binnenmarktes und Wettbewerb.

Gesundheit, Sozialfürsorge und Betreuung 
von Personen mit besonderen 
Bedürfnissen, allgemeine und berufliche 
Bildung, Beschäftigung, Umwelt, Verkehr, 
Entwicklung des Binnenmarktes und 
Wettbewerb.

Begründung

Die Maßnahmen der Gemeinschaft im öffentlichen und sozialen Bereich müssen Maßnahmen 
zum Schutz von Personen mit besonderen Bedürfnissen und den Schutz der Arbeitsplätze 
umfassen.

Änderungsantrag 10
Erwägung 28

(28) Der Einsatz und die bestmögliche 
Nutzung innovativer IKT-basierter 
Lösungen sollte gefördert werden, 
insbesondere für Dienstleistungen in 
Bereichen von öffentlichem Interesse. Die 
Unterstützung der Gemeinschaft sollte ferner 
die Koordinierung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Entwicklung der 
Informationsgesellschaft in allen 
Mitgliedstaaten erleichtern.

(28) Der Einsatz und die bestmögliche 
Nutzung innovativer IKT-basierter 
Lösungen sollte gefördert werden, 
insbesondere für Dienstleistungen in 
Bereichen von öffentlichem Interesse. Die 
Unterstützung der Gemeinschaft sollte ferner 
die Koordinierung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Entwicklung der 
Informationsgesellschaft ohne Ausgrenzung 
in allen Mitgliedstaaten erleichtern.

Begründung

Dieser Änderungsantrag bringt Erwägung 28 in Einklang mit den Artikeln 2, 26 und 29 des 
vorliegenden Vorschlags.

Änderungsantrag 11
Artikel 1 Absatz 3

3. Das Rahmenprogramm schließt 
Tätigkeiten im Bereich Forschung und 
technologische Entwicklung aus, die gemäß 
Artikel 166 des Vertrags durchgeführt 
werden.

3. Das Rahmenprogramm schließt 
Tätigkeiten im Bereich Forschung und 
technologische Entwicklung aus, die gemäß 
Artikel 166 des Vertrags durchgeführt 
werden und läuft diesen nicht zuwider.

Begründung

Maßnahmen im Bereich Forschung und technologische Entwicklung einerseits und in den 
Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sollten einander keinesfalls überlappen, 
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sondern vielmehr Hand in Hand gehen und sich gegenseitig verstärken und somit effektiver 
machen.

Änderungsantrag 12
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b a (neu)

ba) Förderung der kontinuierlichen 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung der Arbeitnehmer.

Begründung

In einer wettbewerbsfähigen und innovativen  Wirtschaft ist die Frage der Aus- und 
Weiterbildung der Arbeitnehmer, die zudem das Herzstück dieser Wirtschaft bilden, von 
zentraler Bedeutung.

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e

e) Informationsaustausch, Verbreitung und 
Sensibilisierung;

e) Austausch und Verbreitung von 
Informationen, Erfahrungen und 
bewährter Praxis sowie 
Sensibilisierungsmaßnahmen;

Begründung

Für die optimale Umsetzung des Programms ist die Informationsförderung und die 
Verbreitung und der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren unbedingt 
notwendig.

Änderungsantrag 14
Artikel 10 Absatz 1

1. Ein Programm zur Förderung von 
Unternehmen und KMU, unternehmerischer 
Initiative und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie (nachfolgend als Programm 
„unternehmerische Initiative und 
Innovation“ bezeichnet), wird eingerichtet.

1. Ein Programm zur Förderung von 
Unternehmen und KMU, unternehmerischer 
Initiative, Innovation, der Verbreitung von 
Wissen und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie (nachfolgend als Programm 
„unternehmerische Initiative und 
Innovation“ bezeichnet), wird eingerichtet.

Begründung

Die Verbreitung von Wissen spielt eine wichtige Rolle bei unternehmerischen Initiativen und 
bei der Förderung des Unternehmergeistes.
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Änderungsantrag 15
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a a (neu)

aa) Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 
in kreativen und innovativen 
Industriezweigen.

Begründung

Die Zielsetzung des Programms muss ganz klar und explizit die Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen sein.

Änderungsantrag 16
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e a (neu)

ea) ständige allgemeine und berufliche 
Weiterbildung der Arbeitnehmer

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1Buchstabe ba neu.

Änderungsantrag 17
Artikel 11 a (neu)

Hochwertige Arbeitsplätze in kreativen und 
innovativen Industriezweigen

Die Maßnamen zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze in kreativen und 
innovativen Industriezweigen können 
Folgendes umfassen:
a) Förderung guter 
beschäftigungspolitischer Praxis 
einschließlich der Beteiligung der 
Arbeitnehmer;
b) Förderung der Unterstützung von 
Genossenschaften und 
sozialwirtschaftlichen Unternehmen;
c) Förderung der Zusammenarbeit und des 
Austauschs bewährter Verfahren in Bezug 
auf Beschäftigung und nachhaltige 
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Entwicklung.

Begründung

Die Zielsetzung des Programms muss ganz klar und explizit die Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen sein. Besondere Aufmerksamkeit ist den Genossenschaften und 
sozialwirtschaftlichen Unternehmen zu widmen.

Änderungsantrag 18
Artikel 14 Buchstabe a

a) Förderung des Unternehmergeistes und 
unternehmerischer Fähigkeiten, Schaffung 
von Rahmenbedingungen, die zu einem 
angemessenen Verhältnis von 
unternehmerischen Risiken und Erfolgen 
führen, insbesondere für Jungunternehmer;

a) Förderung des Unternehmergeistes und 
unternehmerischer Fähigkeiten bei den 
Mitarbeitern auf allen Ebenen in den 
Unternehmen, Schaffung von 
Rahmenbedingungen, die zu einem 
angemessenen Verhältnis von 
unternehmerischen Risiken und Erfolgen 
führen, insbesondere für Jungunternehmer;

Änderungsantrag 19
Artikel 14 Buchstabe c a (neu)

ca) Förderung der unternehmerischen 
Initiative als eines wichtigen 
Einsatzbereichs auf allen 
Ausbildungsebenen.

Änderungsantrag 20
Artikel 15 a (neu)

Artikel 15a
Allgemeine und berufliche Bildung von 

Arbeitnehmern 
Die Maßnahmen zugunsten der ständigen 
allgemeinen und beruflichen Fortbildung 
von Arbeitnehmern können folgendes 
umfassen:
a) die Verbreitung von neuem 
technologischem Wissen unter den 
Arbeitnehmern im Rahmen spezieller 
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Seminare, die die Verbesserung ihrer 
allgemeinen und beruflichen Fähigkeiten 
zum Ziel haben;
b) die kontinuierliche allgemeine und 
berufliche Fortbildung von Arbeitnehmern 
in regelmäßigen Abständen, um einerseits 
die Kultur der Innovation zu fördern und 
andererseits Bedingungen zu schaffen, 
unter denen sie selbst kreative Initiativen 
und Maßnahmen ergreifen können.

Begründung

Dieser neue Artikel ist eine logische Konsequenz der Hinzufügung eines neuen Ziels 
betreffend die allgemeine und berufliche Bildung für Arbeitnehmer in Artikel 10 „Ziele 
und Tätigkeitsbereiche". Die Mittel zum Erreichen dieses Ziels werden hier genannt.

Änderungsantrag 21
Artikel 24 Buchstabe d a (neu)

da)Ermittlung von Engpässen und 
Maßnahmen zur Koordinierung der Steuer- 
und Abgabenpolitik der Mitgliedstaaten, 
um den Zugang von KMU zu Risikokapital 
zu erleichtern.

Änderungsantrag 22
Artikel 28 Buchstabe a

a) Förderung von durch IKT-Einsatz 
möglicher Innovation in Prozessen, 
Dienstleistungen und Produkten, 
insbesondere in KMU und bei öffentlichen 
Diensten, unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Ausbildungsanforderungen;

a) Förderung von durch IKT-Einsatz 
möglicher Innovation in Prozessen, 
Dienstleistungen und Produkten, 
insbesondere in KMU und bei öffentlichen 
Diensten, unter Berücksichtigung des 
erforderlichen hohen Ausbildungsniveaus, 
um so eine breite Palette an Fähigkeiten zu 
erreichen und ihre praktische Umsetzung 
durch lebenslanges Lernen zu 
gewährleisten;

Begründung

Ein hoch spezialisiertes Arbeitskräftepotenzial ist eher in der Lage, sich rasch ändernden 
beruflichen Anforderungen gerecht zu werden, und kann auch leichter an neuen 
Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
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Änderungsantrag 23
Artikel 28 Buchstabe c

c) Bewusstmachen der mit dem IKT-Einsatz 
verbundenen Chancen und Vorteile für 
Bürger und Unternehmen und Anregung 
einer europaweiten Debatte über sich 
abzeichnende IKT-Trends.

c) Bewusstmachen der mit dem IKT-Einsatz 
verbundenen Chancen und Vorteile für 
Bürger, insbesondere Arbeitslose und 
Personen mit besonderen Bedürfnissen, 
sowie für Unternehmen und Anregung einer 
europaweiten Debatte über sich 
abzeichnende IKT-Trends.

Begründung

Dieser Änderungsantrag unterstreicht die Bedeutung der Nutzung von IKT für 
bestimmte verletzliche Bevölkerungsgruppen, denen mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte.

Änderungsantrag 24
Artikel 29 Punkt (c)

(c) Verbesserung der Qualität, der 
Leistungsfähigkeit und der Verfügbarkeit 
elektronischer Dienste in Bereichen von 
öffentlichem Interesse und Förderung der 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
durch IKT, Einrichtung interoperabler 
europaweiter oder länderübergreifender 
öffentlicher Dienste, Entwicklung von 
Dienstelementen zum Nutzen aller und 
Austausch bewährter Verfahren.

(c) Verbesserung der Zugänglichkeit, der 
Qualität, der Leistungsfähigkeit und der 
Verfügbarkeit elektronischer Dienste in 
Bereichen von öffentlichem Interesse und 
Förderung der Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben durch IKT, 
Einrichtung interoperabler europaweiter 
oder länderübergreifender öffentlicher 
Dienste, Entwicklung von Dienstelementen 
zum Nutzen aller und Austausch bewährter 
Verfahren.

Begründung

Die Zugänglichkeit elektronischer Dienste in Bereichen von Interesse für die Allgemeinheit ist 
mit zu verbessern, damit nicht bestimmte Personen von Dienstleistungen für die Allgemeinheit 
ausgeschlossen werden, weil sie keinen Zugang zu elektronischen Diensten haben.
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